
geben habe. Auch bei Bekämpfung der Rechtsansicht 
des Vorderrichters müsse der Berufungskläger seine 
Rechtsansicht darlegen. Sogenannte Formalbegrün
dungen und bloße Verweisungen auf das erstinstanz
liche Vorbringen seien unzureichend. (Jonas, 16. Auf
lage, § 519 ZPO. Anmerkung III 2a und b und Baum
bach 17. Auflage, § 518 ZPO. Anm. 6 A, D und E).

Die Nichtbeachtung dieser Formerfordemisse will die 
herrschende Ansicht mit der V e r w e r f u n g  d e r B e -  
r u f u n g  a l s  u n z u l ä s s i g  nach § 519 b ZPO 
geahndet wissen (Jonas a. a. O. Anm. III, 3, a und Baum
bach a. a. O. Anm. 6 C). Trotz dieser formalistischen 
Behandlung erklärt sie aber, daß die Berufung nicht 
nur der Nachprüfung b e s t i m m t e r , v o n d e r P a r -  
t e i  g e r ü g t e r  P u n k t e  in rechtlicher und tatsäch
licher Hinsicht diene, sondern den Berufungsrichter vor 
die Aufgabe stelle, den ihm vorgelegten Streitstoff in 
seiner Gesamtheit o h n e  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  v o n  
d e m B e r u f u n g s k l ä g e r v o r g e b r a c h t e n R ü -  
g e n selbständig und nach allen Richtungen hin zu wür
digen (Jonas a. a. O. Anm. I); ob die Begründung halt
bar und tatsächlich richtig sei, bleibe sich hier gleich 
(Baumbach a. a. O. Anm. 6 A). Danach muß also der 
Berufungskläger nur i r g e n d w i e  die von ihm ein
gelegte Berufung begründen. Tut er das, dann kann sie 
weder nach § 519 b als unzulässig verworfen werden, 
noch kann wegen nachlässiger oder gar falscher Begrün
dung der Berufung eine ihm nachteilige Sachentschei
dung des Berufungsgerichts ergehen.

Demgegenüber wirkt die im österreichischen Rechts
kreis vertretene Auffassung zu § 462 österr. ZPO, der 
inhaltlich unserem § 537 entspricht, und zu § 467 österr. 
ZPO, der das fast wörtliche Gegenstück zu unserem § 518 
darstellt, viel natürlicher und logischer. In der „Beant
wortung der Fragen, welche dem (österreichischen) Ju
stizministerium über Bestimmungen der neuen Prozeß
gesetze vorgelegt wurden“, (Anlage zur JMV vom 3. De
zember 1897, Z 25 801 JMV Bl. Nr. 44) heißt es:

„Die Berufungsgründe sind ein dem Berufungsantrage 
nebengeordneter Bestandteil der Berufung (§ 467 Ziff. 3 
ZPO), durch welchen der Berufungsantrag seine Begrenzung 
erhält. Der Wortlaut des Berufungsantrages gibt weder 
immer, noch allein dessen Grenzen an. Zwei gleichlautend 
auf Aufhebung des Urteils gerichtete Berufungsanträge 
unterscheiden sich in ihren Grenzen nur durch die von beiden 
Seiten geltendgemachten Berufungsgründe. Der Antrag, 
das auf Verurteilung lautende Erkenntnis in ein absol
vierendes abzuändern, kann verschiedene Grenzen haben, 
weil die Abweisung der Klage wegen unrichtiger rechtlicher 
Beurteilung bestimmter Tatsachen oder wegen unrichtiger 
Feststellung des Sachverhalts beantragt werden kann. Das 
Gebot, bei Überprüfung der erstrichterlichen Entscheidung 
die Grenzen der Berufungsanträge einzuhalten, schließt daher 
auch aus, über die vom Berufungswerber geltendgemachten 
Berufungsgründe, welche zusammen mit dem Wortlaute der 
Berufungsanträge deren Grenzen bestimmen, hinaus
zugehen.“

An solchen Fragen sollte bei der künftigen Gestaltung 
der Bestimmungen über das Prozeßverfahren im all
gemeinen und über das arbeitsgerichtliche Verfahren 
im besonderen nicht vorbeigegangen werden. Das kann 
aber nur dann geschehen, wenn diese Fragen aufge
worfen und zum Gegenstand von Erörterungen gemacht 
werden.

V
Die Schlußfolgerungen sind:

1. Auch im Verfahren vor den Landesarbeitsgerich
ten gibt es keine besondere Zweiwochenfrist zur 
Begründung der Berufung mehr; die Berufung ist 
vielmehr in demselben Schriftsatz, mit dem sie 
eingelegt wird, zu begründen.

2. Die Berufungsbegründung muß substantiiert sein, 
sich der Eigenart des Falles anpassen. Neue Tat

sachen, Beweismittel und Beweiseinreden müssen 
in der Berufungsschrift vorgetragen werden. Im 
übrigen sind sie nur im Rahmen des § 529 ZPO n. F. 
zu berücksichtigen, also nur dann, wenn nach der 
freien Überzeugung des Berufungsgerichts der ver
spätete Vortrag nicht auf Verschleppungsabsicht 
oder grobe Nachlässigkeit zurückzuführen ist. Bloße 
Verweisungen auf erstinstanzliches Vorbringen sind 
unzulässig.

3. Wird die Berufung überhaupt nicht oder nur „for
mal“ begründet, ist sie nach § 519 b ZPO als unzu
lässig zu verwerfen.

4. Enthält der Berufungsschriftsatz eine, wenn auch 
unzutreffende Begründung, so ist*das Berufungs
gericht nach § 537 ZPO verpflichtet, von sich aus 
den Streitfall auch in nicht gerügten Punkten nach
zuprüfen (herrschende Meinung).

5. Die Rechtsmittelbelehrung nach § 9 Abs. 4 ArbGG 
hat den Wegfall der speziellen Berufungsbegrün
dungsfrist zu berücksichtigen.

Alle diese Gesichtspunkte betreffen aber ausschließlich 
das Verfahren in arbeitsrechtlichen, nicht in sozialver
sicherungsrechtlichen Streitigkeiten.

VI
Vor den Sozialversicherungskammern der Arbeits

gerichte1) werden die Berufungen der Versicherten 
gegen die Entscheidungen der Sozialversicherungsan
stalten (bzw. deren Beschwerdekommissionen) verhan
delt (§ 70 Abs. 2 VSV). Die erwähnten Durchführungs
bestimmungen enthalten keine besonderen Vorschrif
ten über den Inhalt dieser Berufungen, ja sie bezeich
nen diese sogar als Klagen (§ 5 a. a. O.) und verweisen 
in Rentenstreitigkeiten auf das Urteilsverfahren nach 
§ 46 ff. ArbGG. Dieses ist nach dem Gesetzeswortlaut 
bei den Arbeitsgerichten als erstinstanzliches Verfahren 
und bei den Landesarbeitsgerichten als Berufungsver
fahren aufgebaut. Gleichwohl ist das Verfahren schon 
vor den Arbeitsgerichten des ersten Rechtszuges ein 
Berufungsverfahren, wenn auch ein solches eigener Art, 
da die Gerichtsinstanz ein vorausgegangenes Verwal
tungsverfahren nachprüft.

Dieses Berufungsverfahren vor den Arbeitsgerichten 
und im zweiten Rechtszuge den Landesarbeitsgerichten 
unterliegt aber nicht dem Beibringungsgrundsatz (der 
Verhandlungsmaxime), sondern dem Ermittlungsgrund
satz (Offizialverfahren). Das ergibt sich aus §§ 15—17 
der Durchführungsbestimmungen, die dem Vorsitzen
den und den Gerichten, unabhängig vom Willen der 
Parteien, ja sogar gegen diesen, die Erforschung der 
objektiven Wahrheit zur Pflicht machen. Bei solcher 
Verfahrensregelung ist allerdings für einen bestimmten 
Inhalt des Rechtsmittels kein Raum mehr. Erforderlich 
und ausreichend ist der klar von einer Partei zum Aus
druck gebrachte Wille, daß sie die Nachprüfung der 
Entscheidung der Beschwerdekommission der Sozialver
sicherungsanstalt oder des Vorderrichters begehre. Einer 
besonderen Berufungsbegründung bedarf es also nicht; 
sowohl die Arbeits- wie die Landesarbeitsgerichte haben 
den gesamten Streitstoff in tatsächlicher und rechtlicher 
Hinsicht zu überprüfen. Das führt zu einer großen 
Formfreiheit des Verfahrens, über dessen Einzelheiten 
zu sprechen hier nicht der Raum ist.

i) § 9 der Durchführungsbestimmungen vom 30. Juli 1947 für 
das Verfahren vor den Arbeitsgerichten über Streitigkeiten nach 
der Verordnung über die Sozialpflichtversicherung (Befehl Nr. 28 
vom 28. Januar 1947 des Obersten Chefs der Sowjetischen 
Militärverwaltung in Deutschland.

Wir bitten die Kriegsbrandstifter nicht um Frieden, wir fordern ihn.

Emi Siaco
diinesisdier’Delegierter auf dem Stockholmer Friedenskongreß
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